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setzte grundsätzliche , verbindliche 
Anweisung über das sozialistische 
Verhalten während der Arbeit und 
im Betrieb. Die in ihr getroffenen 
Regelungen gelten für die Werktäti
gen des Betriebes unmittelbar. In der
A. sind insbesondere die für eine 
straffe Ordnung der Arbeit im Be
trieb erforderlichen Rechte und 
Pflichten des Betriebsleiters, der 
leitenden Mitarbeiter und der ande
ren Werktätigen, die Auszeichnungen 
für vorbildliche Erfüllung der Ar
beitsaufgaben und die entsprechend 
dem Gesetzbuch der Arbeit bei 
einer schuldhaften Verletzung der 
Arbeitsdisziplin vorgesehenen Diszi
plinarmaßnahmen (-> Disziplinar
verfahren) zu regeln. Die A. hat 
die Aufgabe, allgemeine recht
liche Vorschriften entsprechend den 
betrieblichen Bedingungen zu kon
kretisieren. Deshalb wird durch eine 
einfache Zusammenfassung dieser 
Vorschriften in der A. deren Zweck 
noch nicht erfüllt, den Werktätigen in 
Gestalt konkreter, die betrieblichen 
Verhältnisse, Produktionsbedingun
gen, Struktur usw. berücksichtigender 
Rechte und Pflichten eine verbind
liche Anleitung zu sozialistischer Zu
sammenarbeit zu geben. Aufbau und 
Inhalt der A. ergeben sich aus ihrer 
Aufgabenstellung. In der Praxis hat 
es sich bewährt, die Rechte und 
Pflichten im wesentlichen nach Sach- 
komplexen aufzugliedern und daran 
anschließend die Auszeichnungen und 
die Durchsetzung der disziplinari
schen Verantwortlichkeit im Betrieb 
zu regeln. Von besonderer Bedeu
tung für die Wirksamkeit der A. ist 
die breite Einbeziehung des Be
triebskollektivs bei ihrer Ausarbei
tung und bei wesentlichen Verände
rungen, die stete Arbeit mit der A., 
die Kontrolle ihrer Einhaltung sowie 
ihre Abstimmung mit anderen be
trieblichen Instrumenten zur Entwick
lung von Arbeitsorganisation und 
-disziplin, wie z. B. dem -> Be
triebskollektivvertrag. Die A. muß 
jedem Werktätigen bekannt sein,

damit er sie verwirklichen kann. Es 
ist deshalb zweckmäßig, sie jedem 
Belegschaftsangehörigen für die 
Dauer Seines Arbeitsrechtsverhält
nisses mit dem Betrieb in einem 
Exemplar auszuhändigen. Für die
jenigen Bereiche, in denen die Werk
tätigen besondere Arbeitspflichten zu 
erfüllen haben, können von den zu
ständigen Organen des zentralen 
Staatsapparates für den gesamten 
Bereich geltende besondere A. er
lassen werden. Diese sind im Ein
vernehmen mit den Gewerkschaften 
auszuarbeiten. Solche besonderen 
Ordnungen bestehen z. B. für die 
Mitarbeiter in den Staatsorganen und 
für Werktätige des Verkehrs- und 
Nachrichtenwesens. A. der LPG be
ruhen auf den allgemeinen gesetz
lichen Vorschriften, dem Statut und 
den Betriebsordnungen der Genos
senschaft und haben den Charakter 
normativer Beschlüsse der Mitglie
derversammlung. Während die Be
triebsordnung als A. für das gesamte 
in der LPG arbeitende Kollektiv zu 
werten ist, erfolgt eine weitere Kon
kretisierung der zur Organisation der 
Arbeit und Festigung der Arbeits
disziplin notwendigen Rechte und 
Pflichten in den verschiedenen Ord
nungen für einzelne Bereiche der 
Tätigkeit innerhalb der Genossen
schaft, wie in der A. für den Vor
sitzenden, der A. für den Buch
halter, in den Stallordnungen für die 
verschiedenen Stallkomplexe, den 
Brigadeordnungen für die einzelnen 
Brigaden sowie in der Pflege- und 
Abstellordnung für die Technik. Die 
Betriebsordnung ist zur Festigung 
der Arbeitsorganisation und -diszi
plin, zur Vervollkommnung der ge
nossenschaftlichen Demokratie, zur 
Durchsetzung der materiellen Inter
essiertheit und Verantwortlichkeit in 
jeder LPG auf der Basis ihres Statuts 
und .der Musterbetriebsordnung aus
zuarbeiten und durch die Mitglieder
versammlung zu beschließen. In ihr 
sind, wie in der A. des Betriebes, 
außer den Organisationsfragen die
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